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Zur Notwendigkeit von Regelungen
der Berufsausübung von HBV- 
und HCV-Trägern in Einrichtungen
des Gesundheitswesens

Ein Diskussionsbeitrag zu Teilaspekten der
Gesamtproblematik

Am 14. Juli 2001 berichtet die „Ärzte
Zeitung“, dass ein Herzchirurg des Göt-
tinger Universitätsklinikums trotz einer
seit 24 Jahren bestehenden Infektion mit
dem Hepatitis-B-Virus rund 5000 Pa-
tienten operiert habe. Gegenüber der
Klinikleitung hatte der Mediziner seine
Infektion verschwiegen. Dem Betriebs-
arzt war die vorliegende chronische In-
fektion bekannt, er glaubte sich aber an
seine Schweigepflicht gebunden und
hatte deshalb dem Arbeitgeber über die
Infektion keine Mitteilung gemacht.

Am 19. Juli 2001 ist in der Berliner
„BZ“ zu lesen, dass in einem Kranken-
haus ein mit dem Hepatitis-C-Virus infi-
zierter Chirurg jahrelang Patienten ope-
riert hatte, ohne dass diese über seine
Krankheit informiert wurden.

Die „Frankfurter Rundschau“ teilt
am 27. Juli 2001 mit, dass die Leitung des
Städtischen Klinikums Fulda einem
Neurochirurgen wegen nachgewiesener
Hepatitis-B-Virusträgerschaft zum Mo-
natsende gekündigt habe. Auch in die-
sem Fall war die Betriebsärztin über die
bestehende Infektion informiert. Sie gab
Details über die Ergebnisse der Untersu-
chung des Neurochirurgen an ihre Vor-
gesetzten weiter.

Durch die Berichterstattung in den
Medien wurde die Problematik zur Be-
schäftigung von HBV- und HCV-Cariern
in Krankenhäusern erneut und verstärkt
thematisiert, und mehrere Betriebsärzte
wandten sich mit der Bitte um fachliche
Beratung an das Robert Koch-Institut.
Zum Beispiel waren in einem Kranken-

haus die Chirurgen nach entsprechender
Aufforderung durch den Krankenhaus-
träger bereit, sich beim Betriebsarzt auf
HBV- und HCV-Marker untersuchen zu
lassen, während sich die in der Endosko-
pie tätigen Internisten mehrheitlich einer
Vorstellung beim Betriebsarzt verweiger-
ten. Mehrere Anrufe betrafen Berufsaus-
übungsregelungen für HBV- und HCV-
Carrier in verschiedenen chirurgischen
Abteilungen. In einem weiteren Fall
wurde mitgeteilt, dass ein langjährig auf
einer Intensivstation tätiger Arzt über
zehn Jahre keine arbeitsmedizinische
Untersuchung hatte durchführen lassen.
Er selbst wusste, dass er HBV-Träger ist.
In einem anderen Krankenhaus wurde
im Rahmen von Screening-Untersuchun-
gen beim Personal festgestellt, dass meh-
rere Pflegekräfte HBV- bzw. HCV-Träger
sind. Ein Student der Zahnmedizin woll-
te vom Robert Koch-Institut wissen,ob er
bedenkenlos sein Studium fortsetzen
könne, obwohl er HBV-Carrier ist. Im
Rahmen seiner eigenen Recherche hatte
ihm sein behandelnder Arzt geraten,sein
Studium aufzugeben,da er später einmal
nicht als Zahnarzt tätig sein könne, wäh-
rend diese Bedenken von seiner Kurslei-
terin und einer Landeszahnärztekammer
nicht geteilt wurden.

Rechtslage

Einschlägig für die Regelung der ange-
sprochenen Sachverhalte ist § 31 IfSG.
Nach Satz 1 der Vorschrift kann die zu-
ständige Behörde Kranken, Krankheits-

verdächtigen,Ansteckungsverdächtigen
und Ausscheidern die Ausübung be-
stimmter beruflicher Tätigkeiten ganz
oder teilweise untersagen. Carrier erfül-
len aber keinen der genannten Tatbe-
standsmerkmale, insbesondere sind sie
nicht Ausscheider im Sinne des Geset-
zes. Der Gesetzgeber hat in der genann-
ten Rechtsnorm aber die Lücke, die zu-
vor in § 38 BSeuchG noch bestand, gese-
hen und durch Satz 2 der Vorschrift ge-
schlossen: „Satz 1 gilt auch für sonstige
Personen, die Krankheitserreger so in
oder an sich tragen, dass im Einzelfall
die Gefahr einer Weiterverbreitung be-
steht“ (Legaldefinition des Carriers).
Wer zuständige Behörde ist, bestimmen
die Länder in eigener Zuständigkeit. In
der Regel ist dies die allgemeine Polizei-
und Ordnungsbehörde im Benehmen
mit dem Gesundheitsamt als Fachbe-
hörde.

Eine Verschärfung des IfSG ist so-
mit zum Tätigwerden der zuständigen
Behörde nicht erforderlich. Allerdings
bedarf es einer genaueren Betrachtung,
aufgrund welcher Rechtsgrundlage das
Gesundheitsamt als primärer Adressat
für Meldungen und Mitteilungen aus
Krankenhäusern Kenntnis darüber er-
langt, dass ein Arzt oder Beschäftigter
des Pflegepersonals als Carrier von HBV
oder HCV Patienten infizieren kann.
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Eine Meldepflicht besteht gem. § 6
IfSG nur für die akute Hepatitis (mit typi-
scher klinischer Symptomatik). § 7 IfSG
verpflichtet Laboratorien zur Meldung,
sofern ein Erregernachweis auf eine aku-
te Infektion hinweist.Diese Aussage (aku-
te, abgeheilte oder chronische Infektion)
ist bei Hepatitis B durchaus möglich. Bei
Hepatitis C stehen aber entsprechende
Routinemethoden nicht zur Verfügung.
Deshalb bestimmt § 7 Nr.21 IfSG,dass für
HCV-Nachweise (durch AK-Nachweise
oder mittels PCR) eine Meldepflicht be-
steht, soweit nicht (bereits) bekannt ist,
dass eine chronische Infektion vorliegt.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass seit dem
1. Januar 2001 jeder Erstnachweis von
HCV dem Gesundheitsamt namentlich
zu melden ist. Dabei ist unerheblich, ob
nach der Anamnese eine akute oder eine
chronische Infektion angenommen wird.
Für alle anderen Fälle normiert das IfSG
keine namentliche Meldepflicht eines
Virusträgers.

Einige Länder haben jedoch schon
vor Jahren eine erweiterte Meldepflicht
für HBV- und HCV-Carrier eingeführt
[1], so dass zumindest in Sachsen, Bran-
denburg, Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern die zuständige Behörde in die
Lage versetzt wird, die erforderlichen
Maßnahmen gegenüber einem Betroffe-
nen zu verfügen. In Sachsen-Anhalt ist
die Meldung eines Carriers durch Erlass
geregelt, in Thüringen besteht eine Ver-
einbarung zwischen Sozialministerium,
Ärztekammer und Kassenärztlicher
Vereinigung über die freiwillige Mel-
dung von Carriern an das Gesundheits-
amt mit Einverständnis des Betroffenen.
In allen anderen Ländern gibt es keine
Meldepflicht für Carrier.

Als mehrheitlich vertretene Position
hat sich durchgesetzt, dass von gesun-
den Trägern des Hepatitis-B- oder -C-
Virus zwar die Gefahr einer Weitergabe
des Erregers im Einzelfall ausgeht, über-
wiegend durch die Viren im Blut und in
Sekreten, aber keine Gefahr für die All-
gemeinheit angenommen werden kann.
Es gibt hier eine Gemeinsamkeit mit
gesunden Trägern des HIV. Eine Melde-
pflicht für Virusträger, die dann eine
möglichst vollständige Erfassung zum
Ziel haben und konsequenterweise zu
einer Art Register führen müsste, gilt als
nicht ausreichend begründet [2]. Zur
Minimierung des Infektionsrisikos im
Krankenhaus stehen durchaus Empfeh-
lungen zur Verfügung [1,3,4].

Die eingangs geschilderten, weitere,
schon früher veröffentlichte [5] und
zahlreiche dem RKI telefonisch mitge-
teilte Ereignisse zeigen, dass die neuen
Regelungen des IfSG einen entscheiden-
den Schritt weiter führen, eine im Ein-
zelfall aber allen Interessen gerecht wer-
dende Lösung im Gesetz selbst nicht
vorgezeichnet ist.

Wird also einem Betriebsarzt im
Rahmen einer medizinischen Vorsorge-
untersuchung ein Befund über den Car-
rierstatus eines Beschäftigten mit HBV
oder HCV bekannt, so wird er in den o.g.
Ländern mit erweiterter Meldepflicht,
diesenBefund demGesundheitsamtmit-
teilen. In den übrigen (westlichen) Län-
dern besteht aktuell keine Meldepflicht
und Betriebsärzte werden die sehr kom-
plizierte Gewissensprüfung nachzuvoll-
ziehen haben, die ihnen § 34 StGB auf-
erlegt. Nach dieser Vorschrift ist der
Bruch der Schweigepflicht gerechtfer-
tigt, wenn ein Arzt in einer gegenwärti-
gen, nicht anders abwendbaren Gefahr
für Leben, Leib oder ein anderes Rechts-
gut eine Tat begeht (seine Schweige-
pflicht bricht), um die Gefahr von einem
anderen abzuwenden. Dies gilt jedoch
nur, soweit die Tat ein angemessenes
Mittel ist. (Dazu ausführlich: [1]).

Dieses Problem wurde unter ande-
rem in einem Urteil des OLG Frankfurt
am Main erörtert. Das Gericht hatte zu
entscheiden, ob ein Arzt der Lebens-
partnerin eines AIDS-Patienten (beide
waren bei ihm in Behandlung) die
AIDS-Erkrankung des Mannes mitteilen
musste oder nicht. Nach dem Tod des
Mannes wurde bei der Frau eine HIV-
Infektion diagnostiziert, und es war da-
von auszugehen, dass sie sich bei ihrem
Partner angesteckt hatte. Die Klägerin
trug vor, dass der Arzt zur Mitteilung
verpflichtet war, während sich dieser auf
seine Schweigepflicht berief.Das Gericht
stellt fest: „Indem der Beklagte (Arzt)
von einer Unterrichtung der Klägerin
abgesehen hat, ist ihm eine schuldhafte
Verletzung von ärztlichen Pflichten
anzulasten. Sein Unterlassen ist vor-
werfbar, weil er nach richtiger Güter-
abwägung hätte einsehen müssen, dass
er die Klägerin nicht der Todesgefahr,
sich an AIDS zu infizieren, aussetzen
durfte“ [6].

Angesichts einer insbesondere auch
bei Medizinjuristen umstrittenen Rechts-
materie sind Verfahren erforderlich, die
für den Gewissenskonflikt, in dem sich

Betriebsärzte unweigerlich befinden,
Wege zur Lösung aufzeigen.

Vorschlag der DVV

Im Juli 1999 hat die Deutsche Vereini-
gung zur Bekämpfung der Viruskrank-
heiten (DVV) vorgeschlagen,dass die bei
Tätigkeiten mit erhöhter Übertragungs-
gefahr (von HBV) zu treffenden Maß-
nahmen für die Infektionsprävention
durch ein Gremium vor Ort (im Kran-
kenhaus) definiert und überwacht wer-
den,das auch zur Einsatzmöglichkeit der
infizierten Person Stellung nimmt. Die-
sem Gremium sollen beispielsweise an-
gehören:
◗ der Krankenhaushygieniker,
◗ der Betriebsarzt,
◗ die Fachkraft für Arbeitssicherheit,
◗ ein Infektiologe,
◗ der behandelnde Arzt des Betroffenen,
◗ der Amtsarzt sowie
◗ ein Vertreter des Arbeitgebers 

(ärztliche oder Pflegedienstleitung je
nach Zuständigkeit) [7].

Die Empfehlung zur Einberufung eines
solchen Expertengremiums stützte sich
auf sehr positive Erfahrungen aus den
USA und Großbritannien. Auch in
Deutschland – so der Eindruck durch
zahlreiche mündliche Berichte – hat sich
das Verfahren vielfach bewährt.

Allerdings ist die Frage zu beant-
worten,ob die Verlagerung der Entschei-
dungskompetenz von der zuständigen
Behörde nach IfSG in ein Gremium am
Krankenhaus nicht das gesetzlich veran-
kerte Verfahren unterläuft. § 31 S. 1 und 2
IfSG ermächtigt die zuständige Behörde,
Carriern bestimmte berufliche Tätigkei-
ten durch Verwaltungsakt ganz oder teil-
weise zu untersagen. Dabei hat sie im
Rahmen ihrer pflichtgemäßen Ermes-
sensausübung zu berücksichtigen, dass
die Maßnahme notwendig, geeignet und
verhältnismäßig sein muss. Der Verwal-
tungsakt ist demjenigen Beteiligten be-
kannt zu geben, für den er bestimmt ist
oder der von ihm betroffen wird (§ 41
BVwVfG). Aufgrund des eindeutigen
Wortlautes der genannten Vorschrift sind
das Krankenhaus und ein Expertengre-
mium nicht Verfahrensbeteiligte. Viel-
mehr wäre es dann Aufgabe des Be-
schäftigten sich zu offenbaren, da Be-
schränkungen der beruflichen Tätigkeit
oder gar ein Tätigkeitsverbot dem Arbeit-
geber in aller Regel anzuzeigen wären,
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weil die arbeitsvertraglichen Pflichten
nicht mehr vollumfänglich wahrgenom-
men werden können. Demnach sind
Regelungen gegenüber einem Carrier,die
der Krankenhausleitung letztlich nicht
bekannt werden, eher die Ausnahme
denn die Regel.

Qualitätsmanagement

Die Erörterung des Problems wäre un-
vollständig, ließe man den Gesichts-
punkt außer Acht, dass auch Kranken-
häuser selbst verpflichtet sind, alles zu
tun, dass sich Risiken nicht verwirk-
lichen, die nicht vorrangig aus den Ei-
genheiten des menschlichen Organismus
erwachsen, sondern durch den Kran-
kenhausbetrieb gesetzt werden und vom
Träger des Krankenhauses und dem dort
tätigen Personal beherrscht werden kön-
nen. In diesem Sinn hat sich 1991 der
Bundesgerichtshof geäußert, und er
fährt in dem Urteil fort: „Der Kranken-
hausträger (hat) für die Folgen einer
(nosokomialen) Infektion sowohl ver-
traglich als auch deliktisch einzustehen.
Sofern er sich nicht dahingehend zu ent-
lasten vermag,dass ihn wegen der Nicht-
beachtung der Hygieneerfordernisse
kein Verschulden trifft, er also beweist,
dass alle organisatorischen und techni-
schen Vorkehrungen gegen eine ver-
meidbare Keimübertragung getroffen
waren“ [8].

Unter diesem Gesichtspunkt ist
jedes Krankenhaus, in dem ein HBV-
oder HCV-Carrier mit Tätigkeiten einer
erhöhten Übertragungsgefahr beschäf-
tigt ist, an der Implementierung von
Berufsausübungsregelungen und ihrer
Kontrolle zu beteiligen.

Diskussion

Beide Argumente,Mitteilungspflicht des
Carriers an den Arbeitgeber und die Ver-
antwortung der Krankenhausleitungen
für den Gesundheitsschutz ihrer Patien-
ten sprechen dafür, das im IfSG vorge-
zeichnete Verfahren so zu modifizieren
bzw. zu ergänzen, dass Verantwortung
durch alle Verfahrensbeteiligten wahrge-
nommen wird.

Beließe man es bei einer Entschei-
dung durch Verwaltungsakt, wie in § 31
IfSG vorgezeichnet, sorgten die notwen-
digen Ermittlungen (§25 IfSG: Ortsbe-
gehungen und Befragungen im Kran-
kenhaus) für Besorgnis oder gar unge-

rechtfertigte Verdächtigungen. Späte-
stens bei der Frage, ob Look-back-Un-
tersuchungen anzustellen sind, wäre der
Name des Betroffenen preiszugeben.
Das von der DVV auch für HCV-Carrier
vorgeschlagene Verfahren [9] ist geeig-
net, um allen schutzwürdigen Interessen
gerecht zu werden. Allein bei Gefahr im
Verzug sollte ein förmliches Verwal-
tungsverfahren (Tätigwerden der zu-
ständigen Behörde durch Verwaltungs-
akt) gewählt werden.

Allerdings ist aus der Tatsache einer
gesetzlichen Regelung zur Berufsaus-
übung in den angesprochenen Fällen zu
folgern, dass Entscheidungen des Exper-
tengremiums (zu den Kompetenzen siehe
im Einzelnen [7]) nur im Einvernehmen
mit dem Gesundheitsamt bzw. der zu-
ständigen Behörde erfolgen sollten.

Ein weiterer Gesichtspunkt, der für
eine Beratung und Entscheidung im
Krankenhaus unter Einbeziehung eines
Hygienikers, Infektiologen und der
Krankenhausleitung spricht, ist die Tat-
sache, dass Besonderheiten in der Orga-
nisation, Arbeits- sowie Verfahrensab-
läufen durch Mitarbeiter des Kranken-
hauses selbst bzw. durch die hinzugezo-
genen Experten genau geschildert und
bewertet werden können.Auch die even-
tuell notwendige Zuweisung eines neuen
Arbeitsplatzes kann unmittelbar in den
Gremiensitzungen besprochen werden.

Das beste Argument zur Rechtmä-
ßigkeit des hier vorgeschlagenen Ver-
fahrens liefert das IfSG selbst. § 1 Abs. 2
besagt: „Die Zusammenarbeit von Be-
hörden,... der Kommunen, Ärzten, ...
Krankenhäusern sowie sonstigen Betei-
ligten soll entsprechend dem jeweiligen
Stand der medizinischen und epidemio-
logischen Wissenschaft und Technik ge-
staltet und unterstützt werden. Die
Eigenverantwortung der Träger von ...
Gesundheitseinrichtungen sowie des
Einzelnen bei der Prävention übertrag-
barer Krankheiten soll verdeutlicht und
gefördert werden.“

Die beiden Kerngedanken der Vor-
schrift sind neu; vergleichbare Aussagen
waren im Bundes-Seuchengesetz nicht
gemacht. Deshalb sind Anwender und
Adressaten des neuen Rechts im IfSG
besonders aufgefordert durch Würdi-
gung im Einzelfall, diesen Vorschriften
„Konturen zu verleihen“. Hier kommt es
darauf an, was als „Stand der medizini-
schen und epidemiologischen Wissen-
schaft“ bezeichnet werden kann.

Die Empfehlungen der DVV wur-
den im Epidemiologischen Bulletin des
Robert Koch-Instituts veröffentlicht und
zustimmend kommentiert. Die DVV
selbst ist eine Vereinigung mit langer
Tradition auch für Empfehlungen im Be-
reich „öffentliches Gesundheitswesen“.
Ihre Mitglieder sind Bund, Länder und
Unfallversicherer, so dass einer Empfeh-
lung von dieser Seite ein besonderes
Gewicht beizumessen ist und Anwender
darauf vertrauen können, dass damit
der Sachstand wiedergegeben ist, insbe-
sondere wenn keine ernsthaften Ge-
genstimmen laut geworden sind.

Dieser Beitrag soll zur Diskussion
des vielschichtigen Problems beitragen,
weiter sollen für noch offene Fragen
Lösungsvorschläge unterbreitet werden.
Bei der Sachverhaltswürdigung erscheint
unproblematisch, Regelungen im Ein-
vernehmen mit den zuständigen Stellen
bei folgenden Voraussetzungen zu er-
arbeiten: In den Ländern Sachsen, Bran-
denburg, Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern besteht eine namentliche
Meldepflicht für HBV- und HCV-Carrier
aufgrund einer länderspezifischen Rege-
lung (mit Einschränkungen Sachsen-
Anhalt und Thüringen). Bei jedem Erst-
befund eines HCV-Nachweises ist dieser
gemäß § 7 Nr.21 IfSG namentlich zu mel-
den. Schwieriger ist eine Meldepflicht
für HBV-Carrier generell und für die
HCV-Carrier zu bewerten,deren Befund
schon vor dem Inkrafttreten des IfSG in
allen Ländern ohne erweiterte Melde-
pflicht bekannt war.

Der Betriebsarzt erhält regelmäßig
als erster die genannten Befunde und ist
dann hinsichtlich des Umfanges seiner
Schweigepflicht mit einer auch bei Juri-
sten kontrovers diskutierten Rechtsfrage
konfrontiert [10]. Gerade aufgrund der
vom IfSG postulierten Eigenverantwor-
tung sollte der Betroffene bewogen wer-
den, einer Weitergabe des Befundes zu-
nächst andas Gesundheitsamt zuzustim-
men, damit erste Schritte zur Vermei-
dung nosokomialer Infektionen einge-
leitet werden können. Eine solche Ent-
scheidung ist für infizierte Beschäftigte
von großer Tragweite, und es ist ver-
ständlich, wenn Betroffene Bedenken
äußern oder einer Entbindung von der
Schweigepflicht zunächst nicht zustim-
men. Es ist dann die – zugegebenerma-
ßen – schwierige Aufgabe des Betriebs-
arztes, die bekannt gewordenen Ereig-
nisse zur nosokomialen Übertragung
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von HBV und HCV und die epidemiolo-
gischen Erkenntnisse vorzutragen und
zu erläutern. Auch sollte darauf hinge-
wiesen werden, dass mit dem geschil-
derten Verfahren in Deutschland inzwi-
schen gute Erfahrungen vorliegen und
durchaus nachhaltig daran erinnert
werden, dass über solche Ereignisse in
den Medien kritisch berichtet, arbeits-
rechtliche Konsequenzen erwogen und
staatsanwaltliche Ermittlungen dann
eingeleitet wurden, wenn der Betroffene
selbst glaubte, den Befund verheim-
lichen zu können.

Entschließt man sich, das genannte
Expertengremium einzuberufen, sollte
das Gesundheitsamt von seiner ebenfalls
zu beachtenden Schweigepflicht durch
den Betroffenen entbunden werden, da
Vorgaben durch das Gremium in der
Regel nicht abstrakt sondern nur für den
Einzelfall festgelegt werden können.
Lediglich in den Fällen, in denen ein
Virusträger einer Weitergabe seines Be-
fundes nicht zustimmt, sind die Voraus-
setzungen des übergesetzlichen Not-
standes (§ 34 StGB) zu prüfen.

Am 1. August 2001 berichtet die
„Frankfurter Rundschau“, dass der Neu-
rochirurg aus Fulda (Sachverhalt in der
Einleitung) seine Klage gegen das Kran-
kenhaus, die nach der Pressemeldung
wesentlich damit begründet wurde, dass

ihm ein Schaden wegen des Bruchs der
Schweigepflicht durch die Betriebsärztin
entstanden sei, zurückgezogen hat und
das Arbeitsverhältnis einvernehmlich
gelöst wurde.

Zusammenfassung

Die nosokomiale Übertragung von HBV
und HCV ist auch in Deutschland durch
wissenschaftliche Veröffentlichungen
belegt [11]. Die Medien berichten zuneh-
mend über die Problematik von HBV-
und HCV-Carriern in Krankenhäusern.
Betriebsärzte und Betroffene wenden
sich häufig an das Robert Koch-Institut.
Die Empfehlungen der Deutschen Ver-
einigung zur Bekämpfung der Virus-
krankheiten sehen vor, dass ein Exper-
tengremium vor Ort die Fälle bespricht
und entscheidet. Im Beitrag wird ein
Verfahren vorgeschlagen, das im Vorfeld
einer behördlich angeordneten Ent-
scheidung nach IfSG die Problemlösung
durch ein Expertengremium am Kran-
kenhaus möglich macht.
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